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1. Der Regierungsrat beschliesst die Anpassungen der Geoinformations-
verordnung (KGeoIV; SG 214.305) und der Kantonalen Verordnung 
über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen (KÖREBKV; SG 214.307). 

 

Begründung 
Mit der Anpassung der kantonalen Geoinformationsverordnung und der kan-
tonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen wird der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung getra-
gen und werden die aufwändig nachgeführten PDF-Anhänge durch Verweise 
auf den öffentlich zugänglichen digitalen Geodatenkatalog 
www.geobasisdaten.ch ersetzt. Zudem wird die Pflicht zur Quellenangabe 
bei der Wiederverwendung von kantonalen Geodaten aufgehoben, wodurch 
die Nutzung von kantonalen Geodaten insbesondere bei der elektronischen 
Verwendung (z.B. in Navigationsapplikationen) vereinfacht wird. Diese Ände-
rungen machen die Nachführungsprozesse auf Verwaltungsseite effizienter 
sowie die Geobasisdaten für interessierte Dritte einfacher und eindeutiger 
auffindbar. 
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